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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt
wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine
sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2
S. 116; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).

E. 2
Kern des angefochtenen Entscheides und bereits des vorangegangenen KESB-Entscheides
bildet die Erwägung, dass die Beschwerdeführerin die bisherigen Massnahmen durchkreuzt
habe, indem sie weiterhin Rechtsgeschäfte getätigt und nicht durchführbare Vereinbarungen
getroffen und mit ihrem Verhalten das beistandschaftliche Mandat konkurrenziert habe. Der
zuständige Facharzt habe festgestellt, dass die Urteilsfähigkeit in Bezug auf die
Wahrnehmung eigener finanzieller Interessen partiell sowie in Bezug auf die
Wahrnehmung von administrativen und rechtlichen Angelegenheiten gänzlich nicht mehr
gegeben sei. Die arglistige Erschleichung von Zahlungen ihrer Schwester stelle sie als
unproblematisch dar und sie sei überzeugt, dass sie mit ihren Zahlungen an Personen in
London eine grosse Erbschaft auslöse und diese Gelder eintreffen würden. Sie füge sich
durch ihr Verhalten finanziellen Schaden zu, sie entzweie sich mit den verbleibenden
Verwandten und verunmögliche die Rahmensetzung durch die Beiständin.

Mit diesen Erwägungen setzt sich die Beschwerdeführerin nicht in sachgerichteter Weise
auseinander. Sie hält vielmehr fest, man solle ihr erklären, inwiefern sie das
beistandschaftliche Mandat konkurrenziere. Im Übrigen geht sie sinngemäss davon aus,
dass die ärztliche Einschätzung eine Lüge sei, und bestreitet im Zusammenhang mit der
(vorliegend nicht Anfechtungsgegenstand bildenden fürsorgerischen Unterbringung) die
diagnostizierten Störungen.

E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im
vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 4
Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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